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Der neue Schweizerische Republikaner. WM
Freytag, den 28 August 1801. Sechstes Quartal. Den io Fructidor IX.

V 0 l l z i e h u n g s r a t h.

Beschluß vom 22. Aug.

Der Voll,ichuligsra!h,
Nach Ansicht des Gesetzes vom 10. August 1F01,

und auf die Berichterstattung des Ministers der innern

Angelegenheiten /

beschließt:
l. Jeder Fremde, der zufolge dieses Gesetzes das

helvetische Bürgerrecht ;u erhalten wünscht, soll sein an
die vollziehende Gewalt zu richtendes Begehren, mit den

erforderlichen Zeugnissen begleitet, der Vcrwaltungsbe-
Horde desjenigen Cantons eingeben, in welchem er ein

Heymathsrechl zu erwerben gedenkt.

s. Die Verwaltungsbehörde wird diese Zeugnisse

untersuchen, dieselben, in so fern es der Fall ist, ver.
vollständigen lassen, und die Einsendung an die vollz.
Gewalt mit ihrem Befinden über die Gültigkeit der

Zeugnisse, so wie über die Zuläßigkeit des Begehrens
überhaupt, begleiten.

Die nämliche Verwaltungsbehörde wird bey der

vachherigen Einsendung des Heymathsbriefes an die

vollziehende Gewalt, über die Bestimmig derNaturalisati.
onSg.bühr, je nach den Vermögensumständen des Frem-
den, einen Vorschlag thun.

4. Dieser Beschluß soll dem Gesetze vom 10. August
bevgrdrukt, und der Minister der innern Angelegenheiten
beauftragt werden, für die Vollziehung desselben zu sorgen.

Folgen die Unterschristen.

Gesetzgebender Rath, 22. Juli.
Fortsetzung.

(Fortsetzung dcS Gutachtens der Finanzcomißion, den

streitigen Loskauf der Wcivdienstbarkeit zu Wynau
C- Bern betreffend.)

Die Gcgcnparlhey nahm deftn Antrag nicht an,

darauf begründet, daß sie dieser Sache wegen ei»ke

Petition an die Gesetzgebung gemacht hätten, über
welche aber der große Rath wenige Tage hernach zur
Tagesortmung schritt. Mittlerweile betrieben die Ab.
käufcr das Loskaufungs - Geschäft und erhielten am
;ten Heumonat eine gerichtliche Erkanntniß, nach wel.
cher ihre Gegner verfällt wurden, von den rorge.
schiagnen 9 Schätzern z zu verwerfen; wozu sie zwey
Wochen später aufs neue von dem Distriktsstatthalter
aufgefordert worden sind.. Nun traten aber die sich de»

Loskaufs weigernden Bürger noch einmal bey dem gr.
Rathe auf, um eine Abänderung von jenem Weyd-
gangsgesctze zu erhalten, und wurden dießmal in so weit
erhört, daß ihre Petition an eine Commißioa verwiesen
ward. Auf der andern Seite langten auch die Loskäu.
ser mit einer Petition ein, und erhielten die ministerielle
Weisung, daß wenn keine freundliche Vermittlung zu
erhalten sey, das DistriktSgericht auch ohne Beyseyn
d-r Opponenten die Schiedsrichter ernennen und von
denselben den Loskaufspreis bestimmen lassen solle. Dem
zufolge ward das Loskaufungsgeschäft selbst in Wynan
betrieben, doch äusserten (Zeugsame v. -6. Aug.) sich

die sich weigernden Bürger vor den geordneten Schied»,
richten«, daß sie einstweilen in keinen andern Loskauf
emtretten wollten, als in einen Austausch gegen anderes

gemeines Land, und daß ihre Sache übrigens noch im
Hangenden Rechten sey, indem sie dieselbe laut vorge.
Wiesenein Extract dem gr. Rathe anhängig gemacht hat-
ten. Gl ichc Einwendungen wurden auch bey den Schä.
zern angebracht; sie achteten sich aber derselben nicht,
und so kam die erste Schätzung am 21. Aug. wirklich
zu Stande. Ungeachtet aber das Schatzungsgcschäft
selbst belricben ward, so wendeten sich doch beyde Par-
teycn an den gesetzg. Rath, und beyder ihre Vorstel-
langen wurden an zwey auf einander folgenden Tagen
angenommen und an die Finanzcommißion überwiesen.

In Wynau dann ward die Schätzung vom 21. Aug.
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den Opponenten mitgetheilt, diese aber sandten fie nach

wenigen Tag n dem'Distriklspräfidcntcn zu, weil fie

noch keinen Beschluß über ihre Petition erhalten hätten,

und sich vorher in nichts einlassen wollten. Eben diesen

ihren Entschluß thaten fie zwey Tage später dem ganzen

Gerichte kund, und zwar wie dem Gerichtspräsidenten

durch eine förmliche, durch einen Munizipalbeamten
übergebcne freundliche Wissenlassung. Hierauf ward
aber keine Rüksicht genommen, indem das Gericht ge.

rade am zweytfolgenden Tage neue Schätzer ernannte,
die bereits Tages darauf ihre Schätzung machten, welche

schon nach zwey Tagen dem Gerichte vorgelegt ward.
Da nun die Lvskäufer diese Schätzung zu hoch fanden

und solche verwarfen, so erkannte daö Gericht noch in
der nämlichen Sitzung die dritte Schätzung, die wieder

bereits zwey Tage darauf vor sich gieng, und am zweyt-

folgenden Tage vor Gericht eröffnet ward. Die Aus-
käufer verwarfen sie ans der Stelle, und verlangten, daß

das Gericht Pic Loskaufsumme bestimmen möchte, was

auch von demselben noch in der nervlichen Sitzung vom

5. Sept. geschah. An diesem gleichen Tage doch nstifi-
cirten die Opponenten dem Gerichtspräsidenten, daß sie

vor dem Entscheide der höchsten Gewalten in Bern
über ihre denselben eingelegten Einwendungen, sich in

nichts einletssen wollen und kurz darauf notificirien sie

ihm wieder, daß sie aus gleichem Grunde weder die

Schätzung noch die Erkanntniß annehmen. Schon am

folgenden Tage aber erhielten sie ein richterliches Verbot,
kein Vieh auf das nun vom Weydgang beftcyte Land zu

treiben, und zwar bey 20 Pf. Busse von jedem Stück,

zugleich mit diesem Verbot und auch späterhin erfolgten

Anträge wegen Bezahlung der bestirnten hoskaufssumme.

So schien das Geschäft seine Endschaft erreicht zu

haben; allein eben als der gesetzgeb. Rath damit be-

fchäftiget war, das Gesetz vom 4. April zu mvdificiren
und sein darüber gefaßter Entschluß deutlich genug am

Tage lag, langten auch die Opponenten von Wynau
mit eine? Vorstellung bey der Regierung ein, welche

die ministerielle Weisung bewirkte: daß zwar das Gesetz

vorn 4. April keineswegs eingestellt sey, daß hingegen

aber demselben wahrscheinlich Veränderungen bevorste-

hen, welche sich die Weydrechlsbesitzer vorbehalten, der

Loskaufung selbst aber sich nicht weiter widersetzen könn-

ten. Diese vom 2. September dalirte Weisung langte
aber erst an, nachdem das Gericht die Loskausungs-

summe ftstgestzt hatte, und so blieb sie ohne Wirkung.
Bald darauf erschien nun endlich, nach lange gedauer.
tcu mehreru Untersuchungen und Deliberations das

Gesetz vom 25. Sept., wodurch das Gesetz vom 4. Ap.
bekanntermaßen in etwas modificirt wird. Der Mini,
ster des Innern, der die Opponenten schon am 2. Sept.
darauf vertröstet hatte, trug nun der Verw. Kammer
von Bern ganz bestimmt auf, über eine schon geraume
Zeit vorher von denselben eingereichte Bittschrift, nach
diesem neuern Gesetze zu verfahren. Seit diesem Zeit-
Punkt wurden noch einige Notifications gewechselt und
endlich erschien der von den Opponenten bcwürkte Vollz.
Beschluß vom 10. Merz igoi, nach welchem verordnet
wird, daß die Loskaufungsart frischerdingen nach dem
InHall des Gesetzes vom 25. Sept. ,8c>c> untersucht und
entschieden werden solle, ein Beschluß, um dessen Aus.
Hebung die Lvskäufer eben jezt bey Ihnen B. G. ein»

gelangt sind.

In ihrer dießörtigen Petition lassen sich die Lvskäufer
auch in die Hauptsache selbst ein und suchen darin zu
zeigen, wie daß die Gründe, um welcher willen die
Opponenten sich dem Loskauf widersetzen, von wenig
Erheblichkeit seyen. Da aber es iezt darum nicht zu
thun ist, sondern diese Hauptfrage von dem Loskauf
erst nachher zu beurtheile» seyn würde, so will sich die
Finanzcommißion lediglich an dem halten, was jezt im
Wurfe liegt, nemlich an der Frage: Ob der Beschluß
des Vollz. Raths, nach welchem die LoSkaufnngsart
frischerdingcn nach dem Inhalt des Gesetzes vom -5.
Sept. 1800 untersucht und entschiede» werden soll,
in Kraft bleiben solle oder nicht?

In dieser Beziehung nun wenden die Petenten ein 5

daß das Gesetz vom 25. Sept. 1800 bestimmt verordne t
Daß diejenigen Verträge, welche als Folge des Besitzes
vom 4. April 1800 wirklich zu Stande gekommen seyen,

unabänderlich ihr Verbleiben und Gültigkeit habe» soi.

len; und da nun ihr Vertrag bereits am 5. Sept. z«
Stande gekommen sey, so solle es auch dabey sem Ver»
bleiben haben.

Eine zweyte Einwendung ist die, daß der Vollzr
Rath hierin einseilig gehandelt und ihnen, den Pelem
ten, ihre allfällige» Weigerungsgründe nicht abgefor.
dert habe.

Der Vollz. Rath, dem sein Bericht darüber al'gf-
fordert worden ist, beantwortet diese zweyte Einwen»
dung dahin, daß die nemlichcn vollständigen Aktenstücke,

welche von den Petenten jezt'eingcreicht worden wären,
ihm schon bey Abfassung jenes Vcschlnsss vor Augen
gelegen hätten, so daß er also nicht ohne hinlängliche
Sachkennlniß geurtheilt hat, mW auch .jezt noch, nach



eDgeschener Petition der Wynamschen Güterbesitzer,

bey seinem ersten Beschlusse beharret.

Als Beweggründe seines Beschlusses bann führt er an:
Die ausserorbenlliche Hastigkeit, mit der die Abkäufer

i» Werte gegangen sind; ihr Nichtachten auf alle Op-
Positionen und Protestationen ihrer Gegenpart, so wie

auf ihre bey der Gesetzgebung gethane Einfragen und

die bey derselben eben dadurch veranlaßte und im Wurf
gelegene Revision des Gesetzes vom 4. April; und end.

sich ihr einseitiges, irregulatres Fürfahren in dem Los.

kaufsgeschäfte, indem nicht nur die dritte Schätzung in

Abwesenheit der Opponenten eröffnet, sondern auch

sogar die Loskaufssumme selbst in deren Abwesenheit

und in gleicher Sitzung festgesczt ward. Diesen Beweg-

gründen fügt er in seinem Schreiben noch bey, baß er

dieses Loskaufsgeschäfl, als vor dem 25. Sept. becndi-

get, als gültig würde anerkannt haben, wenn er nicht

aus den Acten selbst Irregulairiláten und eine aussah

tende und gesetzwidrige Hasttgkeit in Betreibung des

Geschäftes wahrgenommen hätte; und da es um An-

Wendung eines in das Admimstralivfach einschlagenden

Gesetzes zu thun war, so habe er sich für befugt ge.

glaubt, über die aufgeworfene Vorfrage absprechen zu

können. (Die Fortsetzung folgt.)

Weitere von der zu Revision des Munizi-
palttätsgesctzes medergesezten Commißtou
des gesezgevenden Raths, vorgetragene
Gesetzvorschläge.

Gesezvorschlag über die Unterscheidung
der verschiedenen Einwohnerclast

sen eines Gemein drathdezirks.
Der gefttzg. Rath » nach Anhörung seiner zur Revision

des Munizipalitätsgesetzcs niedergeftzten Commißion;
In Erwägung, daß die genaue Kenntniß der Be.

wohncr jeder Abtheilung des Landes, in Absicht auf
Geschlecht, AUer, Stand, und Beqangenschaft, eine

der Hauptgrundlagen einer guten Pvlizey ausmacht;

In besonderer Erwägung, daß die Gesetze zwischen

den Bewohnern eines Gemeinderathsbezirks in gewissen

Beziehungen einen Unterschied festsetzen, und daher

Vorschriften nothwendig werden, weiche die Unter-

jcheidung dieser Einwohnerclassen möglich machen,

beschlicßt:
r. Jeder Gemeinderalh soll ein allgemeines Verzeich,

»ist oder Register aller in seinem Bezirke wohnenden

Personen führen, welches den Namen und Zunamen
einer irden, ihc Geschlecht, Geburtsjahr, Stand, Be»

ruf. und Hcimatsort enthalten soll.

2. Dieses Generalrcgiffer soll alljährlich, längstens
im Laufe des MvnatS Hornung rcvidirl, .ergänzt und
nach dem Formular, das den Gemeinberäthen zuge.
stellt werden wird, ein Auszug aus solchem an d>e

Äerwaliungskamme» des Cantons chbersandt werden.

;. Jeder Gemeinderalh wird ftrners folgende be.
sondere Verzeichnisse führen:

1) Das Register der stimmfähigen Ortsbürger be-
stehend :

a) Aus dem Verzeichnisse derjenigen Bürger, welche
in dem Gemeindraihsdezirk heymathrechiig sind,
und die im Mike! des Gesetzes vom
bestimmten Eigenschaften an sich tragen.

b) Aus dem Verzeichnisse derjemgen, welche zwar
nicht in dem Gemeinderarhsbezirk heymathrechiig,
allein in solchen nach Maßgab des Artikels
erwähnten Gesetzes mit einem Grundeigcnlhum an,
gesessen sind, und sonst die in gedachtem §. aus.
gedrukien Eigenschaften besitzen.

2) Das Register der Einfassen, welche helvetische
Bürger sind.

z) Das Register der Einfassen, welche Fremde sind.
4) Zu Erleichterung der Führung dieser Register

im Allgemeinen, soll jeweilen ein Doppel der in den

Pfarreyen des Gemeinderathsbezirks von den Pfarrern
geführten Tauf. Ehe - und Todlenrödeln in dem Se»

>

cceranak dcS Gemeinderaths liegen, und sollen diese

Rodel alljährlich m den ersten Tagen des neuen JahrS
nach dem in Handen der Pfarrer liegenden Origin a»

lien durch den Seeretair des Gemeinderaths, oder
gegen Erlag einer Gebühr von durch den

Pfarrer selbst ergänzt, und die Richtigkeit und Treue
dieser Ergänzung sowohl durch den Pfarrer als den
Secrelair des Gemeinderaths mit ihrer Unterschrist
bekräftigt werden.

5) Jeder Gemeinderath ist gehakten, alsogleich nach
dieser Ergänzung von denjenigen Tauf- Ehe - und Tod-
tenfäUcn, welche Personen betreffen, die in einem a..
dern Gemeinderalhsbeztrk heimathrcchtiz sind, dem
Gemeinderalh dieses Bezirks mittels eines bescheinig»
ten Auszugs aus den ergänzte» Schlafrödeln Kenn?»

»iß zu geben. -

5. In Absicht auf die Führung der Register der hey-

maihrechtigen Ortsbürger eines Gemeinbernthsdeprks,
sollen die Gemeindskammern eines jeden Heymaktzorks
gehalten seyn, dem Gemeinderath ihres Bezirks, ein
Verzeichnest aller ihrer Heymalhsgenoffen beyderley Ge-
schlechts, sie mögen im GemeinderathSdezirk oder ausser

dem Men wohnen, m it Angabe ihres Afters ewMeil»
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